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Abitur 2016 - Mündliche Nachprüfungen 
 
 
Wann lohnt es sich, eine zusätzliche mündliche Prüfung im 1.-3. Prüfungsfach 
zu machen? 
 
Der Tabelle zur Ermittlung der Abiturdurchschnittsnote (siehe Rückseite) 
entnehmen Sie, wie viele Punkte Sie benötigen, um sich in der 
Durchschnittsnote zu verbessern. 
 
Diese Punktzahl addieren Sie zu der vierfachen Wertung der Klausurnote des 
Faches, in dem Sie eine Verbesserung erreichen möchten. 
 
Die Summe suchen Sie in der Tabelle zur Bildung des Prüfungsergebnisses, 
und zwar in der Ihrer Klausurnote entsprechenden Zeile.  
 
Nun können Sie in der Spalte oben sehen, welche Note Sie in der Nachprüfung 
erreichen müssten, um sich um eine zehntel Note zu verbessern. 
 
Wenn es realistisch ist, dass Sie dieses Ergebnis in der Prüfung erzielen, 
können Sie sich zur Prüfung melden. 
 
ACHTUNG: Ist die Note der mündlichen Prüfung schlechter als die der Klausur, 
verschlechtert sich auch das Gesamtergebnis. 
 
 
Beispiel: 

Petra hat in Physik nur 3 Punkte geschrieben, obwohl sie in den vier Semestern 

immer zwischen 6 und 9 Punkte bekommen hatte.  

Ihre Gesamtpunktzahl beträgt aktuell 505 Punkte, Note 2,8.  

Mit 517 Punkten käme sie auf einen Schnitt von 2,7, ihr fehlen also 12 Punkte. 

In Physik müsste sie sich also von 12 auf 24 Punkte verbessern, dazu bräuchte sie 

eine „2+“ (12 Punkte) in der mündlichen Prüfung. Ist es realistisch, dass sie das 

schafft? 

 
 
 



Tabelle zur Ermittlung der Abiturdurchschnittsnote   
 
Durchschnitts-

note 
 

Punkte Durchschnitts-
note 

Punkte Durchschnitts-
note 

Punkte 

1,0 900 – 823 2,0 660 – 643 3,0 480 – 463 
1,1 822 – 805 2,1 642 – 625 3,1 462 – 445 
1,2 804 – 787 2,2 624 – 607 3,2 444 – 427 
1,3 786 – 769 2,3 606 – 589 3,3 426 – 409 
1,4 768 – 751 2,4 588 – 571 3,4 408 – 391 
1,5 750 – 733 2,5 570 – 553  3,5 390 – 373 
1,6 732 – 715 2,6 552 – 535 3,6 372 – 355 
1,7 714 – 697 2,7 534 – 517 3,7 354 – 337 
1,8 696 – 679 2,8 516 – 499 3,8 336 – 319 
1,9 678 – 661 2,9 498 – 481  3,9 318 – 301 

     4,0 300 
 
Tabelle Prüfungsergebnis 
Bei schriftlicher und mündlicher Prüfung im ersten bis dritten Prüfungsfach ergibt sich das 
Gesamtergebnis im Verhältnis 2:1 
 
Quelle: VO-GO  vom 18. April 2007, zuletzt geändert am 17. Juli 2015 

 


